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Titel:

1. Änderungssatzung zur Satzung zum BürgerBudget der Stadt Luckenwalde

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Die in der Anlage dieser Beschlussvorlage beigefügte 1. Änderungssatzung zur Satzung zum
BürgerBudget der Stadt Luckenwalde.

Finanzielle Auswirkung: ja (sh. Erläuterung/Begründung)
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Erläuterung/Begründung:

In der Sitzung des Hauptausschusses am 26.11.2024 berieten die Hauptausschussmitglieder
über den Antrag zur Beschlussfassung der Fraktion Die Linke/BV/LÖS/Die PARTEI-PDS, A-
8012/2024 „1. Änderungssatzung zur Satzung zum BürgerBudget der Stadt Luckenwalde“.

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die in Anlage 2 kenntlich
gemachten Änderungen. Sie beinhalten im wesentlichen folgende Punkte:

 das BürgerBudget-Verfahren soll alle zwei Jahre durchgeführt werden
 das Zweijahresbudget beträgt 60.000 EUR
 der Orientierungswert von maximal 10.000 EUR pro Vorschlag wird auf maximal 12.000

EUR angehoben
 die Abstimmungsberechtigten dürfen für bis zu drei unterschiedliche Vorschläge votieren

Darüber hinaus sollen, aufgrund der Änderungen, Formulierungsanpassungen vorgenommen
werden.

Anlagen:

Anlage 1 - 1 Änderungssatzung
Anlage 2 - Synopse geändert nach Hauptausschuss


